
M i t  d e m  B o o m 
der repräsentativen 
Fer ienimmobil ie 
i n  S p a n i e n  f l o -
riert seit den 90er 
Jahren auch eine 
besondere  Form 
des Immobil ien-
b e s i t z e s :  K a u f -
kräftige Mallorca-
Fans erwerben ihre 
Insel villa nicht als 
Privatperson, son-
dern über eine Ge-
sellschaft mit be-
schränkter Haftung, 

in Spanien �„Sociedad Limitada�“ 
(S.L.) genannt. Das damit verbun-
dene Steuer sparmodell zielt ab auf 
Übertragungen aller Art (Verkauf, 
Schenkung, Vererben) oder dient(e) 
als Schutz gegen die Vermögens-
steuer. Doch haben sich die Grund-
voraussetzungen entscheidend ge-
wandelt, und nicht wenigen stolzen 
�– wenn auch indirekten �– Besitzern 
eines Sommerpalastes drohen nun 
Schwierigkeiten, die sie zum Teil 
noch gar nicht erkannt haben.
 Die ehemalige Wunderformel 
kann heute sowohl Segen als auch 
Fluch sein. Die komplexe und 
im Wandel begriffene Situation 
der �„Vermögenshaltenden Gesell-
schaft�“ in Spanien hat das internati-
onale Steuerbüro European Accoun-
ting mit Sitz in Palma de Mallorca 
dazu bewogen, in Zusammenarbeit 
mit der Mallorca Zeitung ein Buch 
über diese Materie herauszuge-
ben, das dieser Tage auf den Markt 
kommt: �„Immobilienkauf mit einer 
Sociedad Limitada�“. Vier Autoren 
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�– zwei Steuerberater mit den Fach-
gebieten Deutschland, Spanien und 
internationales Steuerrecht, ein in 
Spanien tätiger deutscher Rechtsan-
walt sowie ein gelernter Journalist �– 
erklären das Funktionieren der �„So-
ciedad Patrimonial�“ und stellen sie, 
wie auch der Untertitel des Buches 
sagt, als Investitionsstruktur auf den 
Prüfstand.

Ab 1.1.2015 liegt alles offen
Denn der Immobilienbesitz über 
eine S.L. löst nicht nur Probleme, 
sondern kann auch welche auslö-
sen. Zum Beispiel, wenn gesetz-
liche Grunderfordernisse nicht er-
füllt werden. Das Risiko, von den 
Finanzbehörden hüben wie drüben 
eine Prüfung an den Hals zu krie-
gen, wird mit dem 1. Januar 2015 
dramatisch ansteigen. Dann fällt der 
Startschuss für den automatischen 
Informationsaustausch zwischen 
den deutschen und spanischen 
Steuerbehörden. Dieser betrifft ins-
besondere alle firmenrechtlichen 
Vorgänge, somit auch Vermögens-
gesellschaften.
 Wer eine S.L. gründet, um eine 
Privatimmobilie zu kaufen und zu 
betreiben, muss diese Firma zu-
nächst mit Kapital ausstatten. Das 
geschieht in aller Regel mit einem 
sogenannten Gesellschafter kredit: 
Der Gründer und oft alleinige 
 Anteilshalter leiht seiner eigenen 
Firma Geld, damit die das Haus 
kaufen kann.
 Der Besitzer nutzt damit den 
Umstand, dass man wirtschafts-
rechtlich quasi mit sich selbst 
Geschäfte machen kann, solange 

man dabei das Prinzip der Drittüb-
lichkeit wahrt, also diese Geschäf-
te so gestaltet, als ob sie unter 
Fremden stattfänden. Das bedeu-
tet aber auch, dass der Eigentümer 
seiner Firma nicht einfach Geld 
schenken kann, sondern das Ka-
pital entweder einbringen oder ein 
Darlehen gewähren muss. Beides 
hat steuerliche Konsequenzen. 
Das Darlehen etwa muss verzinst 
werden, als käme es von einem 
Fremden, und der Darlehensgeber 
muss diese Zinsen als Einnahmen 
deklarieren.

 In der Praxis hapert es oft nicht 
nur daran, sondern auch die Nutzung 
der Immobilie verläuft widerrecht-
lich. Denn selbst ein 100-prozenti-
ger Anteilhaber kann über das Anla-
gevermögen seiner Gesellschaft �– in 
diesem Fall die Immobilie �– nicht 
frei privat verfügen. Rechtlich und 
steuerrechtlich tritt er als Fremder 
auf. Daher muss er für die Nutzung 
der Villa eine marktübliche Miete 
bezahlen, und das muss in einem 
Mietvertrag festgehalten sein.
 Werden die erwähnten Anfor-
derungen nicht erfüllt, geht das 

Finanzamt von verdeckten Ein-
bringungen und/oder verdeckten 
Gewinnausschüttungen aus, was 
Strafen und Nachzahlungen auf 
beiden Seiten zur Folge haben kann 
und in jedem Fall Ärger bereitet.

Der Schutzwall bröckelt
Eine drastische Veränderung der Si-
tuation ergibt sich aufgrund des neu-
en Doppelbesteuerungsabkommens 
Deutschland-Spanien bei der Ver-
mögenssteuer. Im Jahr 2012 wurden 
auf Mallorca nur jene zur Kasse ge-
beten, die eine entsprechend hoch-
wertige Villa im Privatbesitz hielten. 
2013 ist die spanische Vermögens-
steuer nun auch für Immobilien 
fällig, die über eine S.L. gehalten 
werden. Lediglich unter bestimmten 
Voraussetzungen bietet eine Firmen-
struktur noch Schutz.
 Generell wird die europäische 
Zusammenarbeit in Steuerangele-
genheiten dazu führen, dass sich 
so manches Firmengeflecht rund 
um privat genutzten Immobilienbe-
sitz als nicht mehr tragbar erweist, 
sodass die Inhaber nach Auswe-
gen suchen müssen. So sind etwa 
Strukturen, die an Gesellschaften 
in Steuer oasen andocken, von den 
neuen, zum Teil  extrem strengen 
Geldwäscheregelungen betroffen.
 Dabei sind es meist durchaus le-
gitime Beweggründe, die bei Hoch-
preis-Immobilien zum Kauf über 
eine eigens dafür gegründete Firma 
führen. Ein zentrales Motiv liegt im 
Fall deutscher Eigentümer in der 
Problematik der Erbschaftssteuer 
begründet. Für die gibt es nämlich 
keinen Schutz durch das Doppel-
besteuerungsabkommen, weshalb 
im Erbfall �– oder auch im Schen-
kungsfall �– der Steuerhammer dop-
pelt niedersaust, in Deutschland wie 
in Spanien. Obwohl aufgrund von 
Anrechnungsmöglichkeiten keine 
vollumfängliche doppelte Besteue-
rung statt ndet, kann die anfallende 
Gesamtbelastung absurde Höhen 
erreichen.
 Dennoch gibt es noch immer 
Konstellationen und vor allem Ge-
staltungsformen, die ihre Berechti-
gung behalten. Die Besteuerungs-
unterschiede können gewaltig sein. 
Über Schlussfolgerungen und Lö-
sungsvorschläge lesen Sie in der 
kommenden Woche.

Wunderformel 
auf dem 
Prüfstand
Immobilienbesitz über eine spanische 
GmbH – Fluch oder Segen? Teil 1

■ Wenn Boris Becker das gewusst hätte: Auch seine Finca gehört einer S.L.  F: MZ

N E U E S  B U C H

Viele weiteren Infor-
mationen  nden Sie in 
dem Band �„Immobi-
l ien kauf mit  einer 
Sociedad Limitada. 
D i e  �‚ Ve r m ö g e n s -
haltende S.L.�’ �– eine 
Investitions struktur 
auf dem Prüfstand�“. Er 
ist im Rahmen der Schriftenreihe 
�„Mallorca 2030�“ herausgegeben 
von European Accounting, Pal-
ma de Mallorca, in Zusammen-
arbeit mit der Mallorca Zeitung.
 Die Autoren sind Dr. Jürn 
Hinnerk Fauteck, Rechtsanwalt; 
Thomas Fitzner, Assistent der 

Geschäftsleitung von 
European Accounting; 
Prof. Dr. habil. Günther 
Strunk, Spezialist für 
internationale Steuer-
fragen sowie Willi 
Plattes, Leiter von Eu-
ropean Accounting. 
236 Seiten, 19,80 Eu-

ro, als Print erhältlich in Spanien 
unter: VermoegenshaltendeSL @
europeanaccounting.net. In Kür-
ze bei Amazon und im deutsch-
sprachigen Buchhandel unter der 
ISBN 978-3-8482-6755-2. Eine 
Leseprobe finden Sie auf www.
mallorcazeitung.es.
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